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Die Zeit
Frühling nach Herbst und Winter ist oft kalt,
dann kommt der Sommer, so ist das halt!

Ich bin schon oft den Weg gegangen
ging vorbei an manch gütigen Quell.
Allzu oft fast erhangen
nur gere� et durch glückliches Spiel.

Von Stress gepackt der Sonne � iehend,
bin fast erfroren, um Erfolg zu greifen.
Die Wärme sehe ich vorüber ziehen,
als könnte in der Kälte nichts Gutes reifen.

Doch sehe ich erste Schneeglöckchen blühen.
Den Boden des weißen Mantels befreiend.
Mit grasgrüner Decke überziehend
noch von Frost entstellt, leise schreiend.

Beginnt der trockene Boden,
sich mit nassen Tropfen zu einen.
Rinnen kleine Bächlein emsig,
um großen Fluss zu reimen.

Ich kann das schwer ertragen,
warum dies ganze Unbehagen
als wäre das etwas Neues, hilft
der Regen doch jeder P� anze im Glanze.

Im folgenden Sommer kommt
dann genug Wonne durch Sonne
und der Regen mit himmlischen Gießen
lässt schönste P� anzen himmelwärts sprießen.

Im Herbst bringt es zu Ende,
was im Sommer vom Baum gehangen,
denn es ist die Wende, schon fällt zu Boden
damit Nährsto� e in diesen gelangen.

Im Winter verstehe ich mich mit Helios nicht. 
Er verschwindet oft hinter Wolken mit seiner Krone
während ich im Schnee hier wohne
kommt der Winter ihm zum Lohne.

Immer das gleiche, der Winter mit seinem Streiche!

Marc Wollenheit
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spätestens Freitag, den 19.03.2010 per Fax, Fax-Nummer 03634 
337710, bei der Wohnungsbaugenossenschaft Sömmerda/Thü-
ringen eG anzumelden. 

Mit der Angebotsabgabe sind Nachweise für die Beurteilung 
der Eignung gem. § 8, Ziff. 3 VOB/A vorzulegen.
Als Erfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaft sind mit der 
Auftragserteilung 5,0 v.H. der Brutto-auftragssumme zu hin-
terlegen. Es werden nur Aufträge an Firmen erteilt, die den 
Nachweis erbringen, dass alle Arbeitnehmer nach den tariflich 
vereinbarten Mindestlöhnen bezahlt werden und eine gültige 
Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt vorliegt.  

Hölzer

Vorstandsvorsitzender

Allgemeinverfügung für den Landkreis 		
Sömmerda: Verbrennen von trockenem Baum- 
und Strauchschnitt

Gemäß § 4 Abs. 1 und § 7 der Thüringer Verordnung über die 
Beseitigung von pflanzlichen Abfällen ( ThürPflanzAbfV ) in 
Verbindung mit § 8 Abs. 4 der Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallsatzung des Landkreises Sömmerda ergeht folgende Allge-
meinverfügung:

Es wird festgelegt, dass ein Verbrennen von trock-
enem Baum- und Strauchschnitt, der auf nicht gewer-
blich genutzten Grundstücken anfällt, in dem Zeitraum 
vom 29. März 2010 bis 11. April 2010 ausnahmsweise zuläs-
sig ist.

Die Überlassungspflicht von pflanzlichen Abfällen ist in 
der Kreislaufwirtschafts- und Abfallsatzung des Landkrei-
ses Sömmerda für diesen Zeitraum ausgesetzt, so dass ein 
Verbrennen möglich ist, wenn das Wohl der Allgemeinheit 
nicht beeinträchtigt wird und keine erheblichen Belästi-
gungen der Nachbarschaft hervorgerufen werden sowie 
eine Nutzung der angebotenen Entsorgungsmöglich-
keiten nicht zumutbar ist.

Zum Schutz der Allgemeinheit sind die Anforderungen 
an die Verbrennung pflanzlicher Abfälle der Thüringer 
Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfäl-

1.

2.

3.

Amtlicher Teil

Öffentliche Ausschreibung der WOBAG

Auftraggeber	 Wohnungsbaugenossenschaft 
		  Sömmerda/Thüringen eG
                                99610 Sömmerda, Straße  der Einheit 14-16

Verfahrensart:      Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Ausführungsort: 	99610  Sömmerda,  
		  Albert-Schweitzer-Str. Nr. 12-20 & Nr. 32-40

Leistungsumfang: Wohnstraßenerneuerung

Betonabbruch und Recycling 			   ca. 470m²
Pflasterrückbau für Wiedereinbau			   ca. 70m²
Liefern und Einbau Frostschutzkies			  ca. 530m²
Setzen Straßenborde	 verschied. Ausführung	 ca. 300m
Erstellen Pflasterrinne				    ca. 120m
Straßeneinläufe				                  ca.4 Stück
Asphaltarbeiten DIN 18317			   ca. 500m²
Diverse Pflaster- und Landschaftsarbeiten

Voraussichtliche Bauzeit:    Anfang Juni  2010 bis Ende Juli 2010
                                            
Submission:           Am Montag, den 03. Mai 2010  in der 		
		  Geschäftsstelle der WOBAG       
		  Sömmerda, „Haus des Wohnens“, 
		  Straße der Einheit 14-16, Saal im 
		  1. OG um 13:00 Uhr

Zuschlags- und Bindefrist:   21. Mai 2010

Die Ausgabe der Verdingungsunterlagen erfolgt am Dienstag, 
den 23. März 2010 in der Zeit von 09:30 bis 12:00 Uhr  und 13:00 
Uhr bis 17:30 Uhr in der Geschäftsstelle der Wohnungs-bau-
genossenschaft Sömmerda/Thüringen eG, Straße der Einheit 
14-16, 99610 Sömmerda  gegen  Kostenerstattung in Höhe von 
10,00    (Barzahlung, keine Rėckerstattung). 

Wird Postversand der Verdingungsunterlagen gewünscht, ist 
gemeinsam mit der schriftlichen Anforderung ein Verrech-
nungsscheck in Hđhe der Schutzgebėhr zzgl. 5,00   Versand-
gebühr an die Wohnungsbaugenossenschaft zu senden. Aus-
kunft gibt bei evtl. Nachfragen Herr Illing, Geschäftsstelle der 
WOBAG, Tel. 03634 33770.

Um einen reibungslosen Ablauf der Ausgabe der Verdin-
gungsunterlagen zu gewährleisten, sind die Unterlagen bis 

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand 03.03.2010*

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85/
L1 058 (Hauenthal) in 
Richtung Weimar

10.03.08-31.12.10 Ampelregelung (auf 
Anforderung)

Baustellenausfahrt (Neu-
bau ICE-Trasse)

keine

K 18 Walschleben-Andisleben 01.03.10-29.05.10 Vollsperrung Straßenbauarbeiten Walschleben-K 18-Elx-
leben-B 4-Andisleben 
und in Gegenrichtung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 
85/L1 058 (Hauenthal)

01.02.10-30.04.11 
wetterabhängig

Verkehrsführung geän-
dert (Ampelregelung an 
2 Baustellenausfahrten)

Umbau der Kreuzung „Hau-
enthal“ zum Kreisverkehr im 
Zuge des Neubaus der ICE-Trasse

*Änderungen auf  Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren.
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§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne von § 14
Thüringer Ladenöffnungsgesetz.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 05. Mai 2009 außer 
Kraft.

Sömmerda, den 23. Februar 2010

Henning
1. Beigeordneter

Bekanntmachung über Anträge auf Erteilung von 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen

Az. N0015/2010-1121-09 und N0016/2010-1121-09

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen -das Lan-
desamt für Bau und Verkehr, Außenstelle Sondershausen- gibt 
bekannt, dass die E.ON Thüringer Energie AG, Schwerborner 
Straße 30, 99087 Erfurt einen Antrag auf Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die bestehende
Mittelspannungsleitung (Freileitung und Kabel) Transforma-
torenstation Orlishausen LPG – Transformato-renstation Orlis-
hausen Mühle/Hauptleitung mit der Abzweigleitung Maststa-
tion Staudamm
mit einer Schutzstreifenbreite von 15,00 m für die Freileitung 
und 1,00 m für die Kabelstrecke gemäß § 9 Abs. 4 Grundbuch-
bereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. 
S. 2182) gestellt hat.

Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer der 
Gemarkung Orlishausen,	

Flur 2,	 Flurstück 193, 194/2, 196/3, 200/9, 201/2, 201/3, 289/2, 
		     331, 332/2, 333/16, 
Flur 4,	 Flurstück 441/1,441/2, 442/1, 442/2, 488/1, 
Flur 6,	 Flurstück 579/3, 579/5, 628/8, 629/4, 630/4, 631/4, 632/2, 
		    633/2, 634/2, 635/2, 636/2, 637/2, 638/2, 639/2, 
		    640/2, 659/1, 659/2, 660, 662, 663, 665, 666,
		    671/7, 671/9, 671/11, 672, 673, 674, 683, 684, 
		    685/2, 685/3, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 
		    687/5, 689, 690, 693/1, 693/2, 695/3, 696/2, 697/2, 
		    698/2, 699/2, 701/2, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 
		    731, 1566, 1567, 1568, 
Flur 8,	 Flurstück 1022/2, 1028/3, 
Flur 11,	Flurstück 1255/4, 1259/3, 1259/4, 1260, 

können den eingereichten Antrag sowie die beigefügten 
Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Be-
kanntmachung an beim Landesamt für Bau und Verkehr, Be-
scheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle 
Sondershausen, 99706 Sondershausen, Am Petersenschacht 3, 
Telefon 03632 654-311, dienstags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 
Uhr sowie 13.00 Uhr und 16.30 Uhr, donnerstags und freitags 
zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr bzw. nach vorheriger Termin-
vereinbarung einsehen.
Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen erteilt die 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der 
Auslegungsfrist gem. § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 
7 Abs. 4 und 5 Sachen-rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich der da-
zugehörigen Anlagen entstanden.
Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienst-

len vom 02. März 1993, zuletzt geändert durch die zweite 
Verordnung zur Änderung der Pflanzenabfall-Verordnung 
vom 28. Oktober 2009, einzuhalten.

Das Verbrennen ist nur außerhalb im Zusammenhang be-
bauter Ortsteile zulässig.

An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ist ein Ver-
brennen unzulässig.

Sömmerda, den 25. Februar 2010
gez. 
Dohndorf
Landrat

Anforderungen an das Verbrennen, die zum Schutz der 
Allgemeinheit zu beachten und einzuhalten sind: 
Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder Belästi-
gungen durch Rauch oder Funkenflug für die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft eintreten.
Es ist insbesondere auf die Windrichtung und -geschwindig-
keit zu achten.
Bei starkem Wind ist das Feuer zu löschen.
Zum Anzünden und zur Unterstützung des Feuers dürfen ke-
ine anderen Stoffe, insbesondere keine häuslichen Abfälle, 
Reifen, Mineralölprodukte, brennbare Flüssigkeiten oder mit 
Schutzmitteln behandelte Hölzer benutzt werden.

Es müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:

1,5 km zu Flugplätzen,

50 m zu öffentlichen Straßen,

100 m zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder Druck-
gasen sowie zu Betrieben, in denen explosionsgefährli-
che oder brennbare Stoffe hergestellt, verarbeitet oder 
gelagert werden,

20 m zu landwirtschaftlichen Flächen mit leicht entzündli-
chem Bewuchs,

100 m zu Waldflächen, wobei besondere Trockenperi-
oden, in denen in einzelnen Forstamtsbezirken höhere 
Waldbrandwarnstufen (ab Waldbrandwarnstufe II) beste-
hen, entsprechend zu berücksichtigen sind,

15 m zu Öffnungen in Gebäudewänden, zu Gebäuden mit 
weicher Überdachung sowie zu Gebäuden mit brennbar-
en Außenverkleidungen und

5 m zur Grundstücksgrenze.

Die Verbrennungsstellen auf bewachsenem Boden sind mit 
einem Schutzstreifen zu umgeben und nach Abschluss aus-
reichend mit Erde abzudecken oder mit Wasser zu löschen. Die 
Verbrennungsstellen sind zu beaufsichtigen bis Flammen und 
Glut erloschen sind. Eine Nachkontrolle ist zu gewährleisten.

Verordnung über das Offenhalten von 		
Verkaufsstellen des Landkreises Sömmerda 
vom 23. Februar 2010

Aufgrund § 10 Absatz 1 und Absatz 3 Thüringer Ladenöff-
nungsgesetz (ThürLadÖffG) vom 24. November 2006 (GVBl. Nr. 
16 S. 541) wird verordnet:

§ 1
In der Stadt Sömmerda dürfen die Verkaufsstellen aus Anlass 
der Eröffnung der Frühlings- saison am 09. Mai 2010, aus An-
lass der Eröffnung der Herbstsaison am 03. Oktober 2010, aus 
Anlass der Eröffnung der Weihnachtssaison am 07. November 
2010 und aus Anlass 
des Schittchenmarktes am 28. November 2010 jeweils für die 
Dauer von maximal sechs zusammenhängenden Stunden in 
der Zeit von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet sein.

4.

5.

•

•

•

•

•

•

•
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scheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle 
Sondershausen, 99706 Sondershausen, Am Petersenschacht 3, 
Telefon 03632 654-311, dienstags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 
Uhr sowie 13.00 Uhr und 16.30 Uhr, donnerstags und freitags 
zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr bzw. nach vorheriger Termin-
vereinbarung einsehen.
Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen erteilt die 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der 
Auslegungsfrist gem. § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 
7 Abs. 4 und 5 Sachen-rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich der da-
zugehörigen Anlagen entstanden.
Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienst-
barkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle 
danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen 
zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunterneh-
men und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.
Der Widerspruch kann beim Landesamt für Bau und Verkehr, 
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle 
Sondershausen, Am Petersenschacht 3 in 99706 Sondershau-
sen schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen 
in der Bescheinigungsstelle bereit.

Sondershausen, den 18.02.2010

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau und Verkehr
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen
Außenstelle Sondershausen

Im Auftrag
gez. Lampe
Außenstellenleiterin

Az. N0018/2010-1122-09

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen -das Lan-
desamt für Bau und Verkehr, Außenstelle Sondershausen- gibt 
bekannt, dass die E.ON Thüringer Energie AG, Schwerborner 
Straße 30, 99087 erfurt einen Antrag auf Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die bestehende
Mittelspannungsleitung (Freileitung und Kabel) Transforma-
torenstation Schloßvippach Technik - Transformatorenstation 
Wenigensömmern Gartenberg mit Abzweig Transformatoren-
station Schloßvippach Güllespeicher mit einer Schutzstreifen-
breite von 1,00 m für die Kabelstrecke und 15,00 m bzw. 17,00 
m (zwischen Mast 14 bis Mast 16) für die Freileitung gemäß § 
9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. S. 2182) gestellt hat.

Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer der 
Gemarkungen Rohrborn,	

Flur 3,	 Flurstück 133/1, 152, 156, 157/2, 158, 159, 

Schloßvippach,	
Flur 13,	Flurstück 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1413/4, 1413/5, 1413/6, 

barkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle 
danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen 
zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunterneh-
men und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.
Der Widerspruch kann beim Landesamt für Bau und Verkehr, 
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle 
Sondershausen, Am Petersenschacht 3 in 99706 Sondershau-
sen schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen 
in der Bescheinigungsstelle bereit.

Sondershausen, den 17.02.2010

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau und Verkehr
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen
Außenstelle Sondershausen

Im Auftrag
gez. Lampe
Außenstellenleiterin

Az. N00117/2010-1121-09

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen -das Lan-
desamt für Bau und Verkehr, Außenstelle Sondershausen- gibt 
bekannt, dass die E.ON Thueringer Energie AG, Schwerborner 
Straße 30, 99087 Erfurt einen Antrag auf Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die bestehende
Mittelspannungsfreileitung Umspannwerk Sömmerda - Trans-
formatorenstation Straußfurt, Straße der Jugend
mit einer Schutzstreifenbreite von 15,00 m gemäß § 9 Abs. 4 
Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. S. 2182) gestellt hat.

Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer der 
Gemarkungen Tunzenhausen,	

Flur 1,	 Flurstück 418/1, 421, 422, 424, 425, 427/1, 428, 429/1, 431, 
		    440, 441/1, 442, 462/1, 463/1, 465/1, 466, 468/1, 
		    470/1, 474/1, 477, 478, 482, 484, 485, 486, 487, 
		    488/1, 488/2, 490/2, 491, 503/1, 504, 505, 507, 
		    509, 510/1, 512, 513, 514/1, 524, 525/1, 526, 527, 
		    529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 540, 
		    550, 551, 631/423, 632/423, 633/423, 637/536, 
		    638/536, 639/539, 640/539, 658/465, 659/508, 
		    664/462, 685/501, 694/483, 701/528, 726/434, 
		    727/443, 746/506, 747/506, 748/507, 753/503, 
		    755/480, 760/481, 771/476, 
Flur 2,	 Flurstück 157/1, 257/2, 258/2, 259/1 

Wundersleben,	
Flur 2,	 Flurstück 2/1, 2/2, 3/2, 4/1, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/3, 
		    13/1, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 
		    20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 24, 25/1, 25/2, 
		    87, 90/5, 91/1, 91/2, 91/3, 93, 94, 95, 96, 134, 
		    140/1, 140/2, 141/1, 155/2, 160/1, 160/2, 161/1, 
		    162, 164/1, 166/1, 

können den eingereichten Antrag sowie die beigefügten 
Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Be-
kanntmachung an beim Landesamt für Bau und Verkehr, Be-
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Az. N0019/2010-1121-09

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen -das Lan-
desamt für Bau und Verkehr, Außenstelle Sondershausen- gibt 
bekannt, dass die E.ON Thüringer Energie AG, Schwerborner 
Straße 30, 99087 Erfurt einen Antrag auf Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die bestehende
Mittelspannungsfreileitung Transformatorenstation Leubin-
gen Kaufpark - Transformatorenstation Dermsdorf Dorfplatz
mit einer Schutzstreifenbreite von 15,00 m gemäß § 9 Abs. 4 
Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. S. 2182) gestellt hat.

Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer der 
Gemarkung Leubingen,	
Flur 2,	 Flurstück 93/1, 95/1, 97/1, 98/2, 101/2, 104/1, 106/2, 107/2, 
		    109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 114/2, 115/1, 117/1, 
		    118/1, 119/1, 120/6, 120/8, 120/10, 123/1, 123/3, 
		    124/2, 127/1, 128/1, 
Flur 4,	 Flurstück 6/6, 18/6, 19/3, 22/1, 24/5, 25/2, 26/5, 26/6, 27/4, 
		    27/10, 28/16, 28/17, 28/20, 28/21, 29/12, 32/1, 

können den eingereichten Antrag sowie die beigefügten 
Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Be-
kanntmachung an beim Landesamt für Bau und Verkehr, Be-
scheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle 
Sondershausen, 99706 Sondershausen, Am Petersenschacht 3, 
Telefon 03632 654-311, dienstags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 
Uhr sowie 13.00 Uhr und 16.30 Uhr, donnerstags und freitags 
zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr bzw. nach vorheriger Termin-
vereinbarung einsehen.
Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen erteilt die 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der 
Auslegungsfrist gem. § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 
7 Abs. 4 und 5 Sachen-rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich der da-
zugehörigen Anlagen entstanden.
Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienst-
barkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle 
danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen 
zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunterneh-
men und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.
Der Widerspruch kann beim Landesamt für Bau und Verkehr, 
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle 
Sondershausen, Am Petersenschacht 3 in 99706 Sondershau-
sen schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen 
in der Bescheinigungsstelle bereit.

Sondershausen, den 23.02.2010

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau und Verkehr
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen
Außenstelle Sondershausen

Im Auftrag
gez. Lampe
Außenstellenleiterin

		    1413/7, 1413/8, 1413/9, 1413/10, 1413/11, 
		    1413/12, 1413/13, 1413/14, 1415, 1416, 1429, 
		    1430, 1431, 1432, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 
		    2235, 
Flur 14,	Flurstück 1444/1, 1444/2, 1444/3, 1444/4 1444/5, 1444/6, 
		    1444/7, 1444/9, 1445, 1452/2, 1452/3, 1453, 
		    1456/1, 1498, 1499, 1500/1, 1501/1, 1501/2, 
		    1502/1, 1502/2, 1503, 1504, 1505, 1506/1, 1506/2, 
		    1506/3, 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1507/4, 2024, 
		    2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2179, 2198, 2199, 
		    2200, 
Flur 16,	Flurstück 1583, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 
		    1599/1, 1601, 1602, 1603, 1618, 1619, 1643, 
		    1644, 1645, 1646/1, 1646/2, 1646/3, 
Flur 17,	Flurstück 1680, 1685/1, 1685/3, 1686, 1687/7, 

können den eingereichten Antrag sowie die beigefügten 
Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Be-
kanntmachung an beim Landesamt für Bau und Verkehr, Be-
scheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle 
Sondershausen, 99706 Sondershausen, Am Petersenschacht 3, 
Telefon 03632 654-311, dienstags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 
Uhr sowie 13.00 Uhr und 16.30 Uhr, donnerstags und freitags 
zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr bzw. nach vorheriger Termin-
vereinbarung einsehen.

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen erteilt die 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der 
Auslegungsfrist gem. § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 
7 Abs. 4 und 5 Sachen-rechtsdurchführungsverordnung - Sa-
chenR-DV - vom 20.Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich der da-
zugehörigen Anlagen entstanden.

Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienst-
barkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle 
danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen 
zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunterneh-
men und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann 
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, 
dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestell-
te Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein 
Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grund-
stück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Der Widerspruch kann beim Landesamt für Bau und Verkehr, 
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle 
Sondershausen, Am Petersenschacht 3 in 99706 Sondershau-
sen schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Ausle-
gungsfrist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen 
in der Bescheinigungsstelle bereit.

Sondershausen, den 22.02.2010

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau und Verkehr
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen
Außenstelle Sondershausen

Im Auftrag
gez. Lampe
Außenstellenleiterin
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Bekanntmachung des Trinkwasserzweck-	
verbandes „Thüringer Becken“ 

gem. § 40 Abs. 2 ThürKO 

Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes 
„Thüringer Becken“ hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 11. 
Februar 2010 folgende Beschlüsse mehrheitlich gefasst, die 
hiermit öffentlich bekannt gemacht werden:

Beschluss-Nr. 15/2010
Wahl des stellv. Verbandsvorsitzenden des TWZV „Thüringer 
Becken“ 

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ 
wählt Herrn Franz-Joachim Tornack zum stellv. Verbandsvor-
sitzenden des TWZV „Thüringer Becken“.

Wahlvorschlag:		  Herr Franz-Joachim Tornack

gesetzliche Anzahl der Vertreter:	 31      davon anwesend:   18

Abstimmungsergebnis:			 
abgegebene Stimmen:			   18
	 - davon 	gültige Ja-Stimmen:	 18
		  ungültige Stimmen:	   0

Herr Tornack nimmt die Wahl zum stellv. Verbandsvorsitzen-
den des TWZV „Thüringer Becken“ an.

Beschluss-Nr. 16/2010
Vergabe von Bauleistungen 
Reko Trinkwasserleitung und Hausanschlussleitung
Rothenberga 4. BA,  Hardisleben Oberdorfstraße, Thomas-
Müntzer-Siedlung
Los 5: Trinkwasserleitung / Los 0: Allgemeine Leistungen 

Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ 
beschließt die Vergabe von Bauleistungen Reko Trinkwasser-
leitung und Hausanschlussleitung Rothenberga 4. BA,  Hard-
isleben Oberdorfstraße, Thomas-Müntzer-Siedlung – Los 5: 
Trinkwasserleitung / Los 0: Allgemeine Leistungen. 

Beschluss-Nr. 17/2010
Wahl des bestellten Verbandsrates und seines Stellvertreters 
für die Verbandsversammlung des Fernwasserzweckverbandes 
Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O)

Der Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ 
wählt Herrn Maik Weise zum bestellten Verbandsrat des 
TWZV „Thüringer Becken“ für die Verbandsversammlung 
des Fernwasserzweckverbandes Nord- und Ostthüringen 
(FWZ N/O).
Der Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Beck-
en“ wählt Herrn Michael Engelhardt zum Vertreter des 
bestellten Verbandsrates des TWZV „Thüringer Becken“ 
für die Verbandsversammlung des Fernwasserzweckver-
bandes Nord- und Ostthüringen (FWZ N/O).

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2010 	
des Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer 	
Becken“

Amtliche Bekanntmachung des Trinkwasserzweckverbandes 
„Thüringer Becken“

Auf Grund des § 36 (1) des Thüringer Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. Nr. 2) i. V .m. 
den §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der 

1.

2.

Der Abwasserzweckverband „Finne“ gibt 	
bekannt: Verbandsversammlung

Die 2. Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweck-
verbandes „Finne“ im Jahr 2010 findet am Montag, dem 15. 
März 2010, um 18.00 Uhr, im Beratungsraum der Geschäftsstel-
le des Verbandes in Sömmerda, Bahnhofstraße 28, statt.

Tagesordnung:

Begrüßung

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

Bestätigung der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversamm-
lung des AZV „Finne“ vom 18.02.2010			     
– öffentlicher Sitzungsteil 

Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Situation des AZV 
„Finne“

Beschlussantrag Vermögensübertragungsvertrag AZV 
„Finne“ mit AZV „Rieth“ i. L. ./. Stadt Kindelbrück ./. Ge-
meinde Kannawurf ./. Gemeinde Bilzingsleben 		
– Drucksachen-Nr. 21/2010 

Beschlussantrag Beitritt der Stadt Kindelbrück in den AZV 
„Finne“ – Drucksachen-Nr. 22/2010

Beschlussantrag Beitritt der Gemeinde Kannawurf in den 
AZV „Finne“ – Drucksachen-Nr. 23/2010

Beschlussantrag Beitritt der Gemeinde Bilzingsleben in 
den AZV „Finne“ – Drucksachen-Nr. 24/2010

Beschlussantrag Änderung zur Verbandssatzung des AZV 
„Finne“ – Drucksachen-Nr. 25/2010

Beschlussantrag Änderung zur Entwässerungssatzung des 
AZV „Finne“ – Drucksachen-Nr. 26/2010

Beschlussantrag Beitrittsbeschluss Würdigung zur Haus-
haltssatzung und Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 – Druck-
sachen-Nr. 27/2010

Anfragen und Mitteilungen

B)  nichtöffentlicher Sitzungsteil

Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 02. März 2010

gez. Jürgen Rammelt
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes 	
„Finne“

gem. § 40 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Finne“ hat in ihrer öffentlichen  Sitzung am 18. Februar 
2010 folgenden Beschluss mehrheitlich gefasst, der hiermit 
öffentlich bekannt gemacht wird:

Beschluss-Nr. 13/2010
Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des AZV „Finne“
für den Zeitraum 2010 – 2015, 2. Fortschreibung 2010, Stand: 
15.02.2010

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt das 
Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) des AZV „Finne“ für den 
Zeitraum 2010- 2015, 2. Fortschreibung 2010, Stand 15.02.2010.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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letzten Änderung vom 08.04.2009 (GVBl. 345) i. V. m. den §§ 
13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 
15. Juli 1993, geändert durch die Verordnung vom 28.07.2006 
(GVBl. S. 407) und des § 4 der Verbandssatzung des Trinkwas-
serzweckverbandes „Thüringer Becken“ erlässt die Verbands-
versammlung des Trinkwasserzweckverbandes Thüringer Be-
cken“ folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2010:

§ 1 Erfolgsplan, Vermögensplan
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan zum Haushaltsjahr 
2010 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden:

1.	 im Erfolgsplan
	 die Ertrÿge		  mit	 6.027.173,89   	
	 die Aufwendungen	 mit	 6.027.173,89   

2.	 im Vermögensplan 
	 die Einnahmen 		  mit	 3.561.000,00   
	 die Ausgaben		  mit	 3.561.000,00   

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf

0,00  

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermö-
gensplan wird auf 

0,00   

festgesetzt.

§ 4 Verbandsumlage
Eine Verbandsumlage zur Deckung des Finanzbedarfes im Er-
folgs- und Vermögensplan wird nicht erhoben.

§ 5 Kassenkredit
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 

1.004.000,00   

festgesetzt.

§ 6 Ermächtigung
Der Verbandsvorsitzende des TWZV „Thüringer Becken“ wird 
ermächtigt, notwendige Veränderungen zu den Festlegungen 
dieses Wirtschaftsplanes, sowohl im Erfolgsplan als auch im 
Vermögensplan, bis zu einer Gesamtsumme von

50.000,00   

eigenständig zu entscheiden.
Soweit es haushaltsrechtlich erforderlich ist, werden diese 
Entscheidungen in einem Nachtragshaushalt zum Wirtschafts-
plan eingestellt.

§ 7 Inkrafttreten
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.

Sömmerda, den 17.12.2009
Zweimann			   (Siegel)
Verbandsvorsitzender

Vollzug des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (KGG), der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO), der Thüringer Eignbetriebsverordnung (Thü-
rEBV) und der Thüringer Gemeindehaushaltsverord-
nung (ThürGemHV)

Die beschlossene Haushaltssatzung/Wirtschaftsplan 2010  
des Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer Becken“ wur-
de dem Amt für Kommunalaufsicht des Landratsamts Söm-
merda angezeigt, welches mit Schreiben vom 09.02.2010 
folgendes dazu mitgeteilt hat:

1.

„Die in der Sitzung der Verbandsversammlung am 
17.12.2009 beschlossene Haushaltssatzung/Wirtschafts-
plan für das Jahr 2010 wurde uns am 15. 01.2010 vorgelegt. 

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile 
und wird daher lediglich zur Kenntnis genommen.“

Gem. § 20 ThürKGG i. V. m. § 21 Abs. 4 ThürKO ist eine 
Verletzung der Bestimmungen über 

persönliche Beteiligung (§ 30  Abs. 4 ThürKGG i.V.m. § 
38 ThürKO) und

die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen 
der Verbandsversammlung (§ 29 ThürKGG i.V.m. § 35 
ThürKO) unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der 
Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, 
die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber dem Trinkwasserzweckverband „Thürin-
ger Becken“ geltend gemacht worden ist.

Die Haushaltssatzung/Wirtschaftsplan 2010 liegt nach der 
Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Sömmerda für 
2 Wochen öffentlich in der Geschäftsstelle des Trinkwas-
serzweckverbandes „Thüringer Becken“, Bahnhofstraße 
28, 99610 Sömmerda, zu den öffentlichen Sprechzeiten 
aus.  Die Unterlagen werden weiterhin bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über den Jahresabschluss dieses 
Wirtschaftsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Ein-
sichtnahme bereit gehalten.

gez. Zweimann
Verbandsvorsitzender

Informationen des Veterinär- und 		
Lebensmittelüberwachungsamtes

Impfung gegen die Blauzungenkrankheit 

Durch den Gesetzheber ist die Verpflichtung zur Impfung 
gegen die Blauzungenkrankheit aufgehoben worden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Thüringer Tierseuchenkasse 
im Jahr 2010 Beihilfen für die Blauzungenkrankheit nur dann 
ausreichen wird, wenn die Tiere nachweislich gegen die Blau-
zungenkrankheit geimpft sind.

Das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Ge-
sundheit erklärt zur Blauzungenimpfung:

Wenn die für die Blauzungenkrankheit empfänglichen Tiere 
nicht mehr flächendeckend verpflichtend geimpft werden, ist 
aufgrund des Nachwuchses nicht geimpfter Tiere mit einem 
erheblichen Anstieg von Neuerkrankungen zu rechnen. Damit 
verbunden können erhebliche wirtschaftliche Schäden sowie 
Leiden der erkrankten Tiere auftreten. An alle Halter von Rin-
dern, Schafen und Ziegen ergeht der Appell, ihre Tiere frei-
willig durch den Hoftierarzt impfen zu lassen. Der Impfstoff 
ist hochwirksam und schützt die Tiere zuverlässig vor einer 
Infektion.

Impfung von Hühnern und Puten gegen die New Castle 
Krankheit (Atypische Geflügelpest)

Gemäß der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 
vom 18.10.2007 (BGBl.I.S. 2348) in der zur Zeit gültigen Fassung 
ist jeder Besitzer eines Hühner- oder Truthühnerbestandes 
verpflichtet, die Tiere seines Bestandes durch einen Tierarzt 
gegen die Newcastle-Krankheit impfen zu lassen. Die Impfung 
ist in solchen Abständen zu wiederholen, dass im gesamten 
Bestand eine ausreichende Immunität der Tiere gegen die 
Newcastle-Krankheit vorhanden ist. Über die durchgeführten 
Impfungen hat der Besitzer Nachweise zu führen.

2.

1.

2.

3.
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Die Tagesordnung lautet wie folgt:

öffentlicher Teil

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung vom 25. November 2009

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Fördervereins der Regelschule Elx-
leben e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Vereins zur Förderung der Staatli-
chen Regelschule „A. Einstein“ Sömmerda e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des THEPRA Landesverband Thüringen 
e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Vereins zur Förderung des Albert-
Schweitzer-Gymnasiums Sömmerda e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Schulfördervereins der Staatlichen 
Regelschule „Prof. Gräfe“ Buttstädt e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Schulfördervereins Straußfurt e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Vereins zur Förderung der Staatli-
chen Regelschule „F. L. Jahn“ Kölleda e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Fördervereins der Staatlichen Re-
gelschule „Ch. G. Salzmann“ e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit der Gemeinnützigen Gesellschaft für 
Jugend- und Sozialarbeit mbH

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Fördervereins der Regelschule 
Schloßvippach e.V.

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Fördervereins der Rothenbach-
schule e.V.

Verwendung von Mitteln im Rahmen der Richtlinie „Örtli-
che Jugendförderung“ des Freistaates Thüringen; Förder-
bereich „Kinder- und Jugendschutz“ im Jugendamt

Verwendung von Mitteln im Rahmen der Richtlinie „Örtli-
che Jugendförderung“ des Freistaates Thüringen; Beschluss 
zur Verwendung von Mitteln im Jahr 2010

Antrag auf einen Zuschuss für ein Projekt der schulbezo-
genen Jugendarbeit des Vereins zur Förderung des Staatli-
chen Gymnasiums „Prof. F. Hofmann“ e.V. Kölleda

Antrag der Gemeinde Kannawurf auf einen Zuschuss zu 
den sächlichen Kosten der Jugendarbeit - Projektförderung 
im investiven Bereich - für das Projekt „Jugendklub Kan-
nawurf“

Bericht zum Kinderschutzdienst im Landkreis Sömmerda

Mitteilungsvorlage: Jugendhilfeplanung für das Jahr 2011

Anfragen und Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil

Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche 
Sitzung vom 25. November 2009

Anfragen und Mitteilungen

– Änderungen bleiben vorbehalten – 

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

(gez. Dohndorf)
Landrat

1.

2.

3.
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5.

6.
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Freilandhaltung des Geflügels

Wenn Geflügel nicht ausschließlich in Ställen gehalten wird, 
muss sichergestellt sein, dass Wildvögel keinen Zugang zu 
Futter- oder Tränkplätzen des Hausgeflügels haben. Enten und 
Gänse in Freilanghaltung müssen vierteljährlich virologisch 
auf hochpathogenes Influenzavirus nach Anweisung durch 
die zuständige Behörde untersucht werden, die Ergebnisse 
der Untersuchungen sind dem zuständigen Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachungsamt unverzüglich mitzuteilen.
Diese Untersuchungspflicht besteht nicht, wenn Enten und 
Gänse zusammen mit Hühnern oder Puten gehalten werden. 
Bei einer solchen Haltungsform muss jedes  verendete Stück 
Geflügel virologisch untersucht werden, diese Haltung muss 
dem zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-
amt angezeigt werden, der Tierhalter erhält von der Behörde 
eine Bestätigung über die angezeigte gemeinsame Haltung.

Nähere Informationen sind im Veterinär- und Lebensmittelü-
berwachungsamt Sömmerda, Wielandstr. 4, 99610 Sömmerda, 
Tel.: 03634 354533, erhältlich.

Öffentliche Bekanntmachung – Kreistag

Am Mittwoch, 17. März 2010, 15:00 Uhr, findet eine öffentliche/
nichtöffentliche Sitzung des Kreis-tages des Landkreises Söm-
merda statt.

Tagungsort ist das Volkshaus Weißenseer Straße 39, 99610 
Sömmerda

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

öffentlicher Teil
Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sit-
zung vom 16. Dezember 2009
Beschluss zum Beitritt des Landkreises Sömmerda zum Ver-
bundtarif Mittelthüringen
Herstellung des Benehmens mit dem Schulträger zur Beset-
zung der Schulleiterstelle am Staatlichen Oskar-Gründler-
Gymnasium in Gebesee
Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Be-
schluss des Kreistages vom 24.04.2007; 
Abstufung der Kreisstraße K 2 im Abschnitt Mannstedt - 
Hardisleben (Anbindung an die K 3 in Mannstedt bis Anbin-
dung an die L 1057 in Hardisleben) zur Gemeindestraße
Anfragen und Mitteilungen

nichtöffentlicher Teil
6. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche 
Sitzung vom 16. Dezember 2009
7.-10. Grundstücksangelegenheiten; 
11. Anfragen und Mitteilungen

– Änderungen bleiben vorbehalten –

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

(gez. Dohndorf)
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung -			    
Jugendhilfeausschuss

Am Mittwoch, 17. März 2010, 18:00 Uhr findet eine öffentli-
che/nichtöffentliche Sitzung des Ju-gendhilfeausschusses des 
Landkreises Sömmerda statt.

Tagungsort ist der Konferenzraum 239 Wielandstraße 4, 99610 
Sömmerda.

1.

2.

3.

4.

5.
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Niederschrift über die Sitzung des 		
Kreisausschusses am 2. Dezember 2009

(genehmigt in der Sitzung am 24. Februar  2010)

01.
Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung 
vom 14. Oktober 2009

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Kreisaus-
schusses vom 14. Oktober 2009 wird wie folgt genehmigt:

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  4 
Nein-Stimmen		  0 
Enthaltungen		  1 

02.
Umstellung der Heizungsanlage in der Grundschule Vogelsberg

Beschluss: 

Der Kreisausschuss beschließt die außerplanmäßige Aus-
gabe in Höhe von 16.065,00 Euro zur Heizträgerumstellung 
in der Grundschule Vogelsberg.

Die Deckung soll über Einsparungen in der Haushaltstelle 
2.65100.94000.008 (Unstrut Radwanderweg von Wunders-
leben nach Werningshausen) erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:
16.065,00 Euro Leistungen eines Baukostenzuschusses zur 
mittelfristigen Einsparung bei Energiekosten, HH-Stelle 
2.2119.98700 (Zuschuss an Clausberg AG)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  5 
Nein-Stimmen		  0 
Enthaltungen		  0 

03.
Antrag des Sportvereins Sömmerda e.V. auf Zuschüsse für die 
Beschäftigung von Übungsleiter/-innen entsprechend Punkt 
5.5. der Richtlinie zur Sportförderung des Landkreises Söm-
merda

Beschluss: 
Der Kreisausschuss beschließt, dem Sportverein Sömmerda 
e.V. für die Aufrechterhaltung seines Übungsleiterbetriebs 
einen Zuschuss gemäß Sportförderrichtlinie des Landkreises 
Sömmerda in Höhe von 5.729,13 Euro zu gewähren.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Bereitstellung der finanziellen Mittel erfolgt aus der VW 
- HH-Stelle 55000.71801 (Haushaltsjahr 2009).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  5 
Nein-Stimmen		  0 
Enthaltungen		  0 

04.
Vergabe des Kreisblasmusikfestes 2010
Herr Hauboldt (DIE LINKE) stellt den Antrag, dass Kreisblas-
musikfest 2010 an die Gemeinde Beichlingen zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  2 
Nein-Stimmen		  3 
Enthaltungen		  0 

Beschluss: 

1.

2.

Der Kreisausschuss beschließt für das Jahr 2010 die Ausrich-
tung des 44.Kreisblasmusikfestes an die Stadt Rastenberg in 
Verbindung mit den ortsansässigen Vereinen zu vergeben. 

Finanzielle Auswirkungen:
Die Finanzierung erfolgt entsprechend der zur Verfügung 
stehenden Mittel des Haushaltes 2010 in der HH-Stelle 
33200/63110.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  3 
Nein-Stimmen		  0 
Enthaltungen		  2 

05.
Anfragen und Mitteilungen in öffentlicher Sitzung

Anfragen und Mitteilungen liegen zu diesem Tagesordnungs-
punkt nicht vor.

Der Landrat informiert

Aktuelles aus dem Jugendamt

Jugendamt verhilft 65 Kindergartenkindern 
im Jahr 2009 zu zusätzlicher Förderung

Jeder Mensch erwirbt im Laufe seines Lebens in je seiner 
eigenen Weise, seinem eigenen Tempo und nach seinen ei-
genen Interessen Bildung. 

Jedes Kind verfügt über z.B.unterschiedliche Bedingungen 
zur Aneignung von Wissen, unterschiedliche körperliche und 
geistige Voraussetzungen oder verschiedene familiäre Be-
dingungen. Daher benötigt jedes Kind sehr individuelle Ler-
nangebote. Einige Kinder benötigen mehr Unterstützung oder 
Förderung als andere Kinder. 

Um diese individuellen Angebote für die Kinder zu entwickeln, 
arbeiten z.B. die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen 
gemeinsam mit anderen Fachkräften und den Eltern zusam-
men. Teilweise ist es notwendig, noch zusätzliche Fachkräfte 
in diese Angebote einzubinden.

Im Jahr 2009 wurde in unserem Landkreis bei 65 Kindern 
diese Form der Unterstützung gewählt. Zusätzliches Fach-
personal wurde so z.B. im Bereich der Sprachförderung eing-
esetzt. Mehrere Kinder mit Migrationshintergrund werden 
z.B. wöchentlich im Bereich der Sprache zusätzlich gefördert. 
Andere Fachkräfte bieten Förderungen z.B. in den Bereichen 
Motorik oder Wahrnehmung an. Dies geschieht auf der Grun-
dlage eines Förderplanes und unter Einbindung aller Beteilig-
ten. 

Während des Förderzeitraums stehen den Eltern und den ver-
schiedenen Fachkräften u.a. eine umfangreiche Elternbiblio-
thek und verschiedene entwicklungsfördernde Materialien 
kostenfrei zur Verfügung. Die Kosten für die zusätzlichen 
Fachkräfte werden ebenfalls vom Jugendamt getragen (§19 
Abs. 5 ThürKitaG). 


